
Kanton Zürich 
Baudirektion 
Amt für Landschaft und Natur 

 
  

Aufgrund akuter 
Waldbrandgefahr: 

Allgemeines Feuer- 
und Feuerwerkverbot 
 

Auf dem gesamten Gemeindegebiet  
Hausen am Albis 
 

Ausnahme nur für kontrollierte Grillfeuer im Siedlungsgebiet  
unter Anwendung grösstmöglicher Vorsicht 
 
gültig seit 26. Juni 2026 
 
für Details siehe: www.hausen.ch 
 
 


